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Mitglieder – Info Nr. 48/2013  
 
Positionspapier der BAGüS zur Schnittstelle „Werkstätten für behinderte Men-
schen und Tagesförderstätten“ 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Hauptausschuss der BAGüS hat am 20.11.2013 das als Anlage beigefügte Positions-
papier zur Schnittstelle „Werkstätten für Menschen mit Behinderung und Tagesförderstät-
ten“ verabschiedet. 

Das Tatbestandsmerkmal "wirtschaftlich verwertbare Arbeitsleistung" ist als unbestimmter 
Rechtsbegriff mit Auslegungsschwierigkeiten verbunden. Fest steht aber, dass die Zahl der 
Menschen, die aufgrund dieser Ausnahmeregelung keine Leistungen zur beruflichen Teil-
habe erhält, stetig wächst. Ein Umstand, der unter Geltung der UN-Konvention über die 
Rechte der Menschen mit Behinderungen Anlass zur Sorge gibt. 

Dies ist Anlass für die BAGüS, in einem Positionspapier die wesentlichen Fragen zur 
Schnittstelle zwischen Werkstätten und Tagesförderstätten darzustellen. Ich hoffe, dass die 
Stellungnahme Ihr Interesse weckt.  

Das Thema der beruflichen Teilhabe ist auch ein wesentlicher Punkt bei den Überlegungen 
zur Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe. Wir hoffen dazu mit diesem Papier einen 
Beitrag zu leisten. 
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BAGüS 
Bundesarbeitsgemeinschaft  
der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 

Die Stellungnahme wurde auch den Verbänden und zuständigen Ministerien übersandt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.: 

Matthias Krömer 


